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Zürich, 5. Juni 2014/lw/pr 
 
 
 
Vernehmlassung Totalrevision Bestattungsverordnung (BesV) 
Stellungnahme der EVP des Kantons Zürich 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Dr. Heiniger 
 
Gerne nehmen wir zur obenerwähnten Vernehmlassung Stellung. Die Gruppe „Recht und Jus-
tiz“ der EVP des Kantons Zürich hat eine Stellungnahme erarbeitet, welche von der Parteilei-
tung abschliessend verabschiedet wurde. 
 
Die EVP des Kantons Zürich begrüsst die vorgeschlagene Totalrevision der kantonalen Bestat-
tungsverordnung. 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf ist es gelungen, das Thema Bestattung und die damit zusam-
menhängenden Fragen zeitgemäss neu zu regeln. Der Entwurf berücksichtigt ebenso das Be-
währte wie auch die massgebliche Gerichtspraxis, namentlich zur Form der Bestattungen oder 
zu den Friedhöfen.  
 
Wir begrüssen auch, dass der Entwurf übersichtlich gestaltet und gegenüber der jetzt noch 
gültigen Bestattungsverordnung gestrafft wurde. 
 
Die EVP unterstützt deshalb den Verordnungsentwurf in allen Teilen. 
 
Freundliche Grüsse 
Evangelische Volkspartei (EVP) des Kantons Zürich 
Der Präsident     Der Geschäftsführer 

  
Johannes Zollinger Peter Reinhard 
Kantonsrat Kantonsrat 
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